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-  Ausweisung eines Spielplatzes
-  Ausweisung eines Bolzplatzes

Beschreibung der Änderung
-  private Grünfläche

öffentliche Grünfläche

Beschreibung der Änderung

Allgemeines Wohngebiet
-  öffentliche Grünfläche

Beschreibung der Änderung
-  Kennzeichnung der Fläche für
   die Versickerung von Nieder-
   schlagswasser

Beschreibung der Änderung

öffentliche Grünfläche
-  Allgemeines Wohngebiet

-  Anpassung der überbaubaren
   Grundstücksflächen

Beschreibung der Änderung
-  öffentliche Grünfläche

Allgemeines Wohngebiet

Beschreibung der Änderung
-  Allgemeines Wohngebiet

öffentliche Grünfläche
Beschreibung der Änderung
-  öffentliche Grünfläche

Fläche für Stellplätze (privat)

Beschreibung der Änderung
-  Anpassung des Grenzverlaufs
   öffentliche Grünfläche / Straßen-
   verkehrsfläche

Beschreibung der Änderung

Fläche für Stellplätze (privat)
-  Parkplätze (öffentlich)

Beschreibung der Änderung
-  öffentliche Grünfläche

private Grünfläche

Beschreibung der Änderung
-  Straßenverkehrsfläche (Fahrweg)

Allgemeines Wohngebiet
Beschreibung der Änderung
-  Allgemeines Wohngebiet

Straßenverkehrsfläche
(Privatweg)

Beschreibung der Änderung

private Grünfläche

-  Verkehrsfläche besonderer
   Zweckbestimmung (Wirtschaftsweg)

Allgemeines Wohngebiet

Beschreibung der Änderung
-  Verkehrsfläche besonderer
   Zweckbestimmung (Fußweg)

Beschreibung der Änderung
-  Allgemeines Wohngebiet

Straßenverkehsfläche

Beschreibung der Änderung
-  Verkehrsfläche besonderer
   Zweckbestimmung (Fußweg)

öffentliche Grünfläche

Beschreibung der Änderung
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   öffentliche Grünfläche / Straßen-
   verkehrsfläche besonderer
   Zweckbestimmung (Behelfszufahrt)

Beschreibung der Änderung

Allgemeines Wohngebiet
-  öffentliche Grünfläche
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2. Bebauungsplanänderung  unberührt.  Sie  werden    daher  zu   informativen
Zwecken an dieser  Stelle  lediglich  informell  (ohne Normcharakter)  wieder-
gegeben.

Die     Darstellung    der    zeichnerischen    Festsetzungen     bzw.    sonstigen
Regelungsinhalte  des rechtsgültigen  Bebauungsplanes "Berggarten / Walles"
erfolgt   außerhalb   des   Geltungsbereiches  dieses   2.  Änderungsentwurfes
ebenfalls ausschließlich zu  informativen Zwecken und  hat  gleichfalls keinen
Normcharackter.   Die   zeichnerischen   Festsetzungen    wurden    daher   für
die Bereiche außerhalb des  Geltungsbereiches   des   2.  Änderungsentwurfes
farblich deutlich blasser dargestellt.
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